
Honorarordnung der Satzung für die Volkshochschule der Stadt Castrop-Rauxel

§ 1
Honorar Kurs- und Semesterarbeit

(1) Für die Durchführung von Kursen  erhalten die  Dozenten
                           je Unterrichtsstunde (45 Minuten) folgende Honorare:

                            11,00 € Sportkurse

12,80 € - 15,90 € Gesundheitserziehung
  Kultur/Gestalten

14,30 € - 17,40 €          Politik – Gesellschaft - Umwelt
Sprachen

                                                                 Arbeit und Beruf
                                                                   Grundbildung

                            17,40 €                        Zertifikatskurse: im letzten Halbjahr Schulab-
schlüsse

Für die Korrektur von schriftlichen Arbeiten wird ein Honorar für
                            2 Unterrichtsstunden gezahlt.

    (2) Honorare und Nebenkosten (Reisekosten) werden für Seminare, Studien-
reisen, Exkursionen, Tagesseminare und andere spezielle Veranstaltungs-
formen sowie Entgelt-Kurse als frei aushandelbare Honorare auf der
Grundlage der Kostenkalkulation gezahlt.

§ 2

Honorar Einzelveranstaltung (EV)

(1) Für EV können Honorare bis zu 255,00 € gezahlt werden.

(2) Im Einzelfall ist der VHS-Leiter berechtigt, auf Empfehlung des Kultur-
ausschusses mit Zustimmung des Betriebsausschusses ein höheres Hono-
rar zu vereinbaren.

(3) Der VHS-Leiter kann ein höheres Honorar in freier Höhe vereinbaren,
wenn Teilnehmerzahl und Gebühreneinzahlungen eine Kostendeckung
erwarten lassen. Der VHS-Leiter kann bei Nichterreichung der Kostende-
ckung das Honorar auf den Regelsatz reduzieren.

                                              § 3  und  § 4      sind entfallen.



§ 5

Ausfallhonorar

Kann eine geplante Maßnahme nicht begonnen werden, wird ein pauschales Honorar von
50,00 DM gezahlt.
Soweit eine Maßnahme im Laufe des Arbeitsabschnittes nicht weitergeführt werden kann,
wird das Honorar der tatsächlich durchgeführten Unterrichtsstunden abgerechnet.

§ 6

Honoraränderung

VHS-Leiter und Betriebsleiter der VHS haben im Abstand von 2 Jahren  Vorschläge für
eine mögliche Änderung der VHS-Honorare zu erarbeiten.

§ 7

Prüfungshonorare

Für staatliche Prüfungen oder vergleichbare Zertifikate, die der Volkshochschule übertragen
wurden,  wird ein Honorar in Anlehnung an die Empfehlungen des Kultusministers gezahlt.


